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Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Wasserentnahme aus Fließgewässern und zur 
zeitlichen Beschränkung der Beregnung auf dem Gebiet des Landkreises Grafschaft 

Bentheim 

Auf Grundlage des § 100 Abs. 1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI.I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. I S. 3901), in Verbindung 
mit §§ 33 und 13 Absatz 1 WHG, sowie in Verbindung mit §§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und 13 Abs. 2 Nr. 2b 
WHG und § 4 der Grundwasserverordnung (GrwV) vom 09.11.2010 (BGBI. S. 1513), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04.05.2017 (BGBI. S. 1044) erlässt die Untere Wasserbe-
hörde des Landkreises Grafschaft Bentheim folgende Allgemeinverfügung: 

1. Wasserentnahmen zur Bewässerung und Beregnung aus den Oberflächengewässern I., II.
und III. Ordnung auf dem Gebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim mittels Pumpvorrich-
tungen werden untersagt.

2. Die Beregnung öffentlicher und privater Grünflächen (u.a. Gartenbewässerung), von Sport-
anlagen wie Rasen-, Tennis- oder Golfplätzen sowie Beregnung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen werden täglich in der Zeit von 12:00  18:00 Uhr untersagt.
Die Untersagung gilt auch für Wasserentnahmen aus Brunnen für die Beregnung und aus
dem Trinkwassernetz.

3. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag ihrer Bekanntgabe bis zum 30.09.2022. Sie kann
jederzeit widerrufen werden. Die Untersagung unter Ziffer 1 und 2 gilt auch für Wasserent-
nahmen, für welche eine gültige wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt.

4. Die sofortige Vollziehung von Ziffer 1, 2 und 3 der Allgemeinverfügung wird angeordnet.

Begründung zu Ziffer 1: 

Die Untere Wasserbehörde des Landkreis Grafschaft Bentheim ist für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung zuständig (§ 128 Abs. 1 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. 
GVBI. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2021 (Nds. GVBI. S. 911)). 

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben sich in den Fließgewässern im Gebiet des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim sehr niedrige Wasserstände eingestellt. Eine Änderung dieser Situation ist 
derzeit nicht absehbar. Aufgrund der  Niedrigwasserstände besteht die Gefahr, dass die Gewässer-
biozönose nachhaltig gestört wird. Die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels 
Pumpvorrichtungen verstärkt diese Gefahr erheblich. Dieses gilt selbst, wenn an einzelnen Ent-
nahmestellen noch eine ausreichende Wasserführung beobachtbar sein sollte. 

Das Entnehmen oder die Ableitung von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer ist gemäß § 33 
WHG nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer und andere hier-
mit verbundenen Gewässer erforderlich ist, um den Zielen der Gewässerbewirtschaftung (§ 6 Ab-
satz 1 und §§ 27 ff. WHG) zu entsprechen. Diese Mindestwasserführung ist derzeit nicht mehr ge-
währleistet (siehe Auszug aus den Pegelmessdaten des Niedersächsischen Landesbetriebs für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)), sodass die Untere Wasserbehörde nach § 
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100 Absatz 1 Satz 2 WHG nach pflichtgemäßen Ermessen eine Reglung zur Verhinderung von 
Gewässerbeeinträchtigungen zu treffen hat. 

Pegelstand der Vechte am Pegel Ohne: 

Pegelstand der Vechte am Pegel Neuenhaus: 

Pegelstand der Vechte am Pegel Emlichheim: 
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Pegelstand der Dinkel am Pegel Lage I: 

Quelle: www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Karte 

Die Allgemeinverfügung ist erforderlich, geeignet und angemessen, um vorsorglich die Lebens-
grundlage Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Natur und das Wohl der Allgemein-
heit einschließlich der Rechte von Wasserrechtsinhabern zu schützen und zu erhalten. Sie ist ein
geeignetes Mittel zur Absicherung der ökologischen, wassermengen- und wassergütewirtschaftli-
chen Anforderungen. Darüber hinaus stellt sie auch das mildeste Mittel dar, um die ökologische 
Funktion der Fließgewässer als wichtigen Lebensraum zu schützen. Das öffentliche Interesse am 
Erhalt dieser Lebensraumfunktion überwiegt das Interesse einzelner an der Möglichkeit der Was-
sernutzung. 

Da im vorliegenden Fall die Adressaten der vorgenannten beabsichtigten Reglung nicht individuell 
bestimmbar, sondern nach allgemeinen Merkmalen (hier: Gewässerbenutzer) bestimmbar sind und
darüber hinaus zahlenmäßig nicht feststehen, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine 
Allgemeinverfügung gem. § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in  der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBI. I S. 102) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Niedersächsi-
sches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) vom 03.12.1976, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 24.09.2009 (Nds. GVBI. S. 361), zu erlassen. 

Die nachträgliche Beschränkung der Wasserentnahmen ist gem. § 13 Absatz 1 WHG zulässig, weil 
damit schädliche Gewässerveränderungen vermieden werden.  

Begründung für die Anordnung zur sofortigen Vollziehung: 
Rechtsgrundlage für die angeordnete sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist § 80 Ab-
satz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.03.1991 (BGBI. S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.10.2021 
(GVBI. S. 4650). Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist gem. § 80 Absatz 3 
Satz 1 VwGO damit begründet, dass aufgrund der sehr geringen Niederschlagsmengen, der 
dadurch bedingten Niedrigwasserführung in den Gewässer und extremen Trockenheit des Bodens 
dringendes Handeln der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim zum 
Schutz der Rechtsgüter Leben und Gesundheit von Tieren und Pflanzen geboten ist. Würde die 
Allgemeinverfügung ohne eine Vollziehungsanordnung erlassen, hätte ein Widerspruch eines Be-
troffenen aufschiebende Wirkung (vgl. §80 VwGO). Es könnte bis zum Abschluss des Widerspruch-
verfahrens weiter Wasser aus den Fließgewässern entnommen werden. Es ist aber im dringenden 
öffentlichen Interesse des Schutzes von Leben und Gesundheit von Tieren und Pflanzen unverzüg-
liches Handeln der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim ohne Aufschub 
geboten. 
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Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs (§ 36 Ansatz 2 
Nummer 3 VwVfG) und gilt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

Begründung zu Ziffer 2:

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim ist für den Erlass dieser Allge-
meinverfügung zuständig (§ 128 Abs. 1 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19.02.2010, 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911)). Eine aktuelle 
Auswertung der durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) vorgelegten Grundwasserstände im Landkreis Grafschaft Bentheim ergab 
Grundwasserstände, die sich im Vergleich zum langjährigen Mittel im niedrigen Bereich befinden. 
Es ist daher notwendig, Wassersparmaßnahmen zu treffen, die ein weiteres Absinken des Grund-
wasserstandes verhindern bzw. verringern.

Gemäß § 5 WHG ist jede Person verpflichtet, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzu-
wenden, um eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des 
Wassers sicherzustellen. Es ist erwiesen, dass zu dieser Jahreszeit bei der Beregnung in der Zeit 
von 12-18 Uhr ein Großteil des Wassers verdunstet. Diese ineffiziente Wasserverwendung führt 
dazu, dass das Grundwasser übermäßig belastet wird, der Gewässerbenutzer jedoch keinen hohen 
Nutzen hat. 

Die Untere Wasserbehörde hat nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG die Möglichkeit, nach Ausübung 
des pflichtgemäßen Ermessens, eine Regelung zur Verhinderung von Gewässerbeeinträchtigungen 
zu treffen und somit die sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen. Von dieser Möglich-
keit macht die Untere Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim aufgrund der o.a. 
durch den NLWKN festgestellten aktuellen Sachlage hiermit Gebrauch.  

Da im vorliegenden Fall die Adressaten der vorgenannten, beabsichtigten Regelung nicht individuell 
bestimmbar, sondern nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar sind und darüber hinaus zahlen-
mäßig nicht feststehen, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 
25.06.2021 (BGBl. I S. 2154) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (NVwVfG) vom 3.12.1976, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.09.2009 
(Nds. GVBl. S. 361), zu erlassen.  

Die Allgemeinverfügung ist erforderlich, geeignet und angemessen, um vorsorglich die Lebens-
grundlage Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Natur und das Wohl der Allgemein-
heit zu schützen und zu erhalten. Sie ist ein geeignetes Mittel zur Absicherung der wassermengen-
wirtschaftlichen Anforderungen. Darüber hinaus stellt sie auch das mildeste Mittel dar, das Grund-
wasser als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares Gut (z.B. Trinkwasserversorgung)
zu erhalten. Das öffentliche Interesse am Erhalt dieser Funktion als Lebensgrundlage und als nutz-
bares Gut überwiegt dem Interesse einzelner an der Möglichkeit der Nutzung des Grundwassers in 
der Zeit von 12-18 Uhr. Die nachträgliche Beschränkung der Wasserentnahmen ist gemäß § 13 
Abs. 2 WHG zulässig, weil damit schädliche Gewässerveränderungen (übermäßiger Wasserver-
brauch) vermieden werden.   

Begründung für die Anordnung zur sofortigen Vollziehung: 
Rechtsgrundlage für die angeordnete sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist § 80 Abs. 
2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 2  des Gesetzes vom 08.10.2021 (BGBl. I 
S. 4650). Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1
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VwGO damit begründet, dass aufgrund der anhaltenden Wetterlage mit sehr geringen Regennie-
derschlagsmengen und der festgestellten niedrigen Grundwasserstände dringendes Handeln der 
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim zum Schutz der Rechtsgüter Leben 
und Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen geboten ist. Würde die Allgemeinverfügung 
ohne eine Vollziehungsanordnung erlassen, hätte ein Widerspruch eines Betroffenen aufschieben-
de Wirkung (vgl. § 80 VwGO). Es könnte bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens weiter 
Wasser aus dem Grundwasser entnommen und übermäßig verbraucht werden. Es ist aber im drin-
genden öffentlichen Interesse zum Schutz des Grundwassers als Lebensgrundlage des Menschen 
und als nutzbares Gut unverzügliches Handeln der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Graf-
schaft Bentheim ohne Aufschub geboten. 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs (§ 36 Abs. 2 Nr. 
3 VwVfG) und tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweis: 

Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und kön-
nen im Einzelfall mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 EUR geahndet werden (§ 103 Absatz 1 und 
2 WHG). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landkreis Grafschaft Bentheim, van-Delden-Straße 1-7, 48529 Nordhorn, eingelegt werden. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück, Hakenstraße 15, 49074 Osnabrück die auf-
schiebende Wirkung gem. § 80 Absatz 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. 

Nordhorn, den 13.07.2022 

Uwe Fietzek 
Landrat 
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Allgemeinverfügung zur Verlängerung der Berechtigung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen der Inhaber einer Fahrerlaubnis aus der Ukraine nach 
Wohnsitznahme im Inland nach § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV anlässlich der Invasion in der 
Ukraine durch Russland

Az.: 36 KH

Vom 13. Juli 2022

Die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim erlässt vor dem Hintergrund 
der Invasion in der Ukraine durch Russland und der damit verbundenen Auswirkungen auf 
Grundlage von § 74 Abs. 1, 2. Alt. FeV folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begründet der Inhaber einer gültigen ukrainischen Fahrerlaubnis seinen ordentlichen
Wohnsitz im Landkreis Grafschaft Bentheim, besteht die Berechtigung zum Führen
von Kraftfahrzeugen abweichend von § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV zwölf Monate. Die in
Satz 1 gewährte Fristverlängerung der Berechtigung zum Führen von
Kraftfahrzeugen endet spätestens mit Ablauf des 23. Februar 2023.

2. Die in Ziffer 1 gewährte Verlängerung der Berechtigung zum Führen von
Kraftfahrzeugen gilt nur für Fahrerlaubnisinhaber, denen gemäß Art. 5 der Richtlinie
2001/55/EG i. V. m. dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom
4. März 2022 vorübergehender oder angemessener nationaler Schutz gewährt wird.

3. Die Fahrberechtigung ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gültig.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

5. Diese Ausnahmegenehmigung tritt am 14. Juli 2022  in Kraft.

Begründung:

Auf Grund der russischen Invasion in der Ukraine haben fünf Millionen Menschen die 
Ukraine verlassen und in den Nachbarländern Zuflucht gesucht, davon bislang mehr als 
700.000 in Deutschland. Diese Menschen möchten in Deutschland mobil sein. Teilweise 
möchten sie auch einer Beschäftigung nachgehen, für die sie eine Fahrerlaubnis benötigen. 

Die EU-Kommission hat mit Datum vom 20. Juni 2022 den Entwurf einer EU-Verordnung 
(KOM (2022) 313 endg.) vorgelegt, der u. a. vorsieht, dass gültige ukrainische Führerscheine 
im Gebiet der EU anerkannt werden, solange ihren Inhabern Schutz durch EU-Recht oder 
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durch nationales Recht gewährt wird. Mit einem Inkrafttreten dieser Verordnung wird derzeit 
spätestens im Herbst 2022 gerechnet. 

Um den Betroffenen in der Zwischenzeit die Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis mit den 
dafür erforderlichen Prüfungen zu ersparen, wird die Fahrberechtigung der Betroffenen um 
ein halbes Jahr verlängert. 

Ziffer 1, 2 und 3 der Allgemeinverfügung stützen sich auf § 74 Abs. 1, 2. Alt. FeV.

Zur Begründung im Einzelnen:

Zu 1.:

Aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland ist es nach Deutschland geflohenen 
Inhabern ukrainischer Fahrerlaubnisse derzeit schwer möglich, ihre Befähigung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen durch Ablegung einer Fahrerlaubnisprüfung nachzuweisen. Hindernisse 
stellen etwa mangelnde deutsche Sprachkenntnisse und fehlende finanzielle Mittel dar. Die 
von der EU vorgesehene Anerkennung der ukrainischen Führerscheine kommt für die 
Flüchtlinge zu spät, deren Fahrberechtigung bereits am 24. August 2022 ausläuft. 

Um die hiervon Betroffenen vor dem Verlust ihrer Berechtigung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen nach Ablauf der in § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV normierten sechs Monate in der 
herrschenden Ausnahmesituation zu bewahren, ist eine ausnahmsweise Verlängerung der 
gesetzlichen Frist auf zwölf Monate, längstens aber bis zum 23. Februar 2023 
verhältnismäßig.

Sofern die EU-Verordnung wie geplant zuvor in Kraft tritt, überlagert sie diese 
Ausnahmegenehmigung und macht sie gegenstandslos. Die Fahrberechtigung wird sich 
dann aus der EU-Verordnung ergeben. Sollte es nicht zur Verabschiedung der geplanten 
Verordnung kommen, haben die Betroffenen bis zum 23. Februar 2023 Zeit, sich um eine 
Umschreibung ihrer Fahrerlaubnis zu bemühen. Damit wird für die Betroffenen 
Planungssicherheit geschaffen.

Eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit ist hiervon nicht zu erwarten. 

Zu 2.:

Die geplante EU-Verordnung bezieht sich auf Inhaber ukrainischer Führerscheine, denen 
gemäß Art. 5 der Richtlinie 2001/55/EG i. V. m. dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 
des Rates vom 4. März 2022 vorübergehender oder angemessener Schutz nach nationalem 
Recht gewährt wird. Auf diese Personen findet § 24 AufenthG Anwendung. Hinweise zur 
Umsetzung des Durchführungsbeschlusses hat das Bundesministerium des Innern und für 
Heimat mit Datum vom 14. April 2022 (M3-21000/33#6) veröffentlicht. 

Zu 3.:

Die Bundesländer haben auf Ebene des Bund-Länder-Fachausschusses Fahrerlaubnis-
recht/Fahrlehrerrecht im Umlaufverfahren der Geltung der Allgemeinverfügung auf ihrem 
Gebiet zugestimmt. Sie soll daher bundesweit Geltung haben.

Zu 4.:
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Für Ziffer 1 der Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO angeordnet. Die sofortige Geltung der bewilligten Ausnahme nach Ziffer 1 liegt im 
überwiegenden Interesse der Adressaten der Allgemeinverfügung, vor dem Verlust ihrer 
Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen und weiteren Beeinträchtigungen in der 
herrschenden Ausnahmesituation bewahrt zu bleiben.

Hinweis:

Eine Bescheinigung über die Ausnahmegenehmigung i.S.d. § 74 Abs. 4 FeV wird nicht 
benötigt. Bei Fahrten im öffentlichen Verkehr wird angeraten, eine Kopie dieser 
Allgemeinverfügung mitzuführen.
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